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(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte, die in Anwendung des EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden)

ENTSCHEIDUNGEN UND BESCHLÜSSE

RAT

BESCHLUSS DES RATES

vom 12. Februar 2008

über die Unterzeichnung und die vorläufige Anwendung des Protokolls zum Europa-Mittelmeer-
Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und dem Staat Israel andererseits über ein Rahmenabkommen zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und dem Staat Israel über die allgemeinen Grundsätze für die

Teilnahme des Staates Israel an den Programmen der Gemeinschaft

(2008/372/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 310 in Verbindung
mit Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 Sätze 1 und 2,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 18. Juni 2007 ermächtigte der Rat die Kommission,
ein Protokoll zum Europa-Mittelmeer-Abkommen zur
Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen
Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und
dem Staat Israel andererseits über ein Rahmenabkommen
zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Staat
Israel über die allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme
des Staates Israel an den Programmen der Gemeinschaft
auszuhandeln.

(2) Diese Verhandlungen sind zur Zufriedenheit der Kom-
mission abgeschlossen worden.

(3) In Artikel 10 des mit dem Staat Israel ausgehandelten
Protokolls ist vorgesehen, dass das Protokoll vor seinem
Inkrafttreten vorläufig angewandt wird.

(4) Vorbehaltlich seines späteren Abschlusses ist das Proto-
koll im Namen der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaa-
ten zu unterzeichnen und vorläufig anzuwenden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Person(en) zu be-
stellen, die befugt ist (sind), das Protokoll zum Europa-Mittel-
meer-Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen
den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten ei-
nerseits und dem Staat Israel andererseits über ein Rahmenab-
kommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem
Staat Israel über die allgemeinen Grundsätze für die Teilnahme
des Staates Israel an den Programmen der Gemeinschaft im
Namen der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten zu unter-
zeichnen.

Artikel 2

Vorbehaltlich seines späteren Abschlusses wird das Protokoll ab
dem Tag seiner Unterzeichnung vorläufig angewandt.

Geschehen zu Brüssel am 12. Februar 2008.

Im Namen des Rates
Der Präsident
A. BAJUK
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